reichelt

F. Reichelt Aktiengesellschaft
Hamburg

ISIN:
DE0007075038 und DE0007075004

WKN :
707503 und 707500

Einladung zur Hauptversammiung

Hierdurch laden wir unsere Aktionare ein
zur ordentlichen Hauptversammlung am

10. Juni 2011
10.00 Uhr

in das Hotel
Le Royal Meridien Hamburg,
Raum ,Auf3enalster”,
An der Alster 59,
20099 Hamburg.

Bitte beachten Sie, dass der Zugang zum Versammlungsraum nicht Gber den Haupteingang des Hotels
Le Royal Meridien Hamburg (An der Alster 52-56, 20099 Hamburg) erfolgt, sondern tber den Hausein-
gang, der sich, wenn Sie vor dem Haupteingang des Hotels Le Royal Meridien stehen, rechts neben
diesem Haupteingang des Hotels befindet.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses sowie des
Lageberichts der F. Reichelt Aktiengesellschaft und des F. Reichelt Konzerns fiir das
Geschaiftsjahr 2010, des in den Lageberichten enthaltenen erlduternden Berichts zu den Anga-
ben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss am
13. April 2011 gebilligt und den Jahresabschluss der F. Reichelt Aktiengesellschaft damit festgestellt
(vgl. §§ 172, 173 AktG). Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt daher zu diesem Punkt
der Tagesordnung keine Beschlussfassung der Hauptversammlung. Auch eine Beschlussfassung der
Hauptversammlung Uber die weiteren in Tagesordnungspunkt 1 genannten, der Hauptversammlung
vorzulegenden Unterlagen ist gesetzlich nicht vorgesehen.

Die vorgenannten Unterlagen kénnen von der Einberufung der Hauptversammlung an im Internet unter
www.f-reichelt-ag.de und in den Geschéaftsraumen der F. Reichelt Aktiengesellschaft, Rahlau 88-90,
22045 Hamburg, eingesehen werden. Auf Verlangen wird jedem Aktionar unverziiglich und kostenlos
eine Abschrift der Unterlagen Ubersandt. Ferner werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zu-
ganglich sein und naher erlautert werden.

2. Beschlussfassung uber die Entlastung der Mitglieder des Vorstands fiir das Geschéftsjahr 2010

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Vorstands fir das Geschéaftsjahr 2010 zu
entlasten.

3. Beschlussfassung liber die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats fiir das Geschaftsjahr
2010

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrats fiir das Geschéaftsjahr 2010 zu
entlasten.
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4. Wahl des Abschlusspriifers, des Konzernabschlusspriifers und des Priifers fiir die priiferische
Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts fir das Geschaftsjahr 2011

Der Aufsichtsrat schlagt vor, die Dirkop Mdller und Partner, Wirtschaftsprifungsgesellschaft, Steuer-
beratungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprifer und zum Konzernabschlussprifer fir das
Geschéftsjahr 2011 und zugleich zum Prifer fir die priferische Durchsicht des Halbjahresfinanz-
berichts fiir das Geschaftsjahr 2011, wenn und soweit diese erfolgt, zu wahlen.

Vorbemerkung zu den nachfolgenden Tagesordnungspunkten 5 und 6

Die F. Reichelt Aktiengesellschaft und vier ihrer Konzerntochtergesellschaften sind mit insgesamt 18,7%
am Kommanditkapital der PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG mit Sitz in Mannheim (,PHOENIX®)
beteiligt. Diese Beteiligungen stellen den wesentlichen Vermdgenswert des F. Reichelt Konzerns dar. Im
vergangen Jahr haben sich die F. Reichelt Aktiengesellschaft und die an der PHOENIX beteiligten Toch-
tergesellschaften entsprechend ihrer Beteiligungsquote mit insgesamt nominell € 102.850.000,00 an einer
Erhéhung des Kommanditkapitals der PHOENIX beteiligt. Die Erhéhung des Kommanditkapitals diente der
Refinanzierung der Bankschulden der PHOENIX und war Bedingung der Finanzierungszusagen der Ban-
ken der PHOENIX. Die erfolgreiche Refinanzierung der PHOENIX hat dazu gefiihrt, dass die Standstill-
und Treuhandvereinbarungen, deren Partei auch die Gesellschaften des F. Reichelt Konzerns waren, mit
Wirkung zum 29. Juli 2010 aufgehoben werden konnten. Da die Kommanditkapitalerhéhung bei der
PHOENIX damit unerlasslich war, um die Refinanzierung zu sichern und einen Verkauf der PHOENIX
unter dem Treuhandverhéltnis zu vermeiden, war es erklartes Ziel des Vorstands, die Beteiligungsquote
der Gesellschaften des F. Reichelt-Konzerns zu erhalten. Damit konnte der Anteil am Unternehmenswert
der PHOENIX-Gruppe erhalten werden.

Die Teilhabe der betreffenden Gesellschaften des F. Reichelt Konzerns an der Erh6hung des Kommandit-
kapitals der PHOENIX wurde Uber Darlehen der Hauptaktionarin der F. Reichelt Aktiengesellschaft, der
Fedor Holding GmbH, finanziert. Die Fedor Holding GmbH hat sich in diesem Zusammenhang verpflichtet,
eine der Reduzierung der aufgenommenen Darlehensverbindlichkeiten dienende Kapitalerhéhung bei der
F. Reichelt Aktiengesellschaft zu unterstiitzen.

Vor diesem Hintergrund ist nunmehr beabsichtigt, das Grundkapital der F. Reichelt Aktiengesellschaft im
Wege einer kombinierten Sach- und Barkapitalerhéhung mit sog. ,gekreuztem Bezugsrechtsausschluss®
zu erhéhen (s. Tagesordnungspunkte 5 und 6). Mit den Beschlussvorschlagen zu den Tagesordnungs-
punkten 5 und 6 der Hauptversammlungseinladung soll das Grundkapital der Gesellschaft bei einer Ge-
samtbetrachtung der Sachkapitalerhéhung (Tagesordnungspunkt 5) und der Barkapitalerhéhung (Tages-
ordnungspunkt 6) durch Ausgabe von insgesamt bis zu 224.999 Stammaktien von € 22.500.000,00 auf bis
zu € 28.124.975,00 erhoht werden. Zur Zeichnung bei der Sachkapitalerhéhung (Tagesordnungspunkt 5)
wird nur die Fedor Holding GmbH zugelassen, die einen Teil ihrer gegentber der F. Reichelt Aktiengesell-
schaft bestehenden Darlehensriickzahlungsforderungen einbringen soll, wahrend bei der Barkapitalerhé-
hung (Tagesordnungspunkt 6) lediglich die anderen Aktionare zur Zeichnung zugelassen werden. Ausga-
bebetrag und Bezugsverhaltnis wurden jeweils so gewahlt, dass samtliche Aktionare zu einem einheitli-
chen Ausgabebetrag und im gleichen Bezugsverhaltnis neue Aktien beziehen kénnen, sodass die Beteili-
gungsquoten der Aktionare, die ihre sdmtlichen Bezugsrechte im Rahmen der Barkapitalerhéhung aus-
Uben, konstant bleiben und keine ,Verwasserung“ eintritt. Zudem ist die Einrichtung eines Bezugsrechts-
handels vorgesehen, der auch den Aktionaren, die von ihrem Bezugsrecht keinen Gebrauch machen wol-
len, ermdglicht, ihre Bezugsrechte zu verkaufen. Der Vorstand wird die Borsenzulassung der neuen Aktien
aus der Bar- und Sachkapitalerhdhung unverziglich beantragen.

5. Beschlussfassung liber die Erh6hung des Grundkapitals der Gesellschaft durch Sacheinlagen
unter Ausschluss des Bezugsrechts bestimmter Aktiondre und iliber die Anpassung der
Satzung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

a) Das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit € 22.500.000,00, eingeteilt in 600.000 auf den
Inhaber lautende Stammaktien zu je € 25,00 und 300.000 auf den Inhaber lautende Vorzugs-
aktien zu je € 25,00, wird um € 4.775.175,00 durch Ausgabe von 191.007 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stammaktien im Nennbetrag zu je € 25,00 auf € 27.275.175,00 erhoht. Die neuen
Aktien sind ab dem 1. Januar 2011 gewinnberechtigt.

Die neuen Aktien werden zu einem Ausgabebetrag von € 320,00 je Aktie ausgegeben.
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b)

d)

Die Kapitalerh6hung erfolgt gegen Sacheinlagen. Die Aktionarin Fedor Holding GmbH mit Sitz in
Zossen, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Potsdam unter HRB 22970, wird zur
Zeichnung der 191.007 neuen Aktien zugelassen; das gesetzliche Bezugsrecht der Ubrigen
Aktionare wird ausgeschlossen. Die Fedor Holding GmbH halt zum Zeitpunkt der Beschluss-
fassung 483.401 Stamm- und 280.628 Vorzugsaktien, also insgesamt 764.029 Aktien. Das
Bezugsverhaltnis betragt 4:1. Die Fedor Holding GmbH kann also auf vier alte Stamm- und/oder
Vorzugsaktien je eine neue Stammaktie beziehen. Um ein glattes Bezugsverhaltnis darzustellen,
hat die Fedor Holding GmbH auf das aus einer Aktie resultierende Bezugsrecht verzichtet.

Die Sacheinlage erfolgt, indem die Fedor Holding GmbH als Leistung auf die Einlageverpflichtung
von ihren gegen die F. Reichelt Aktiengesellschaft gerichteten Darlehensriickzahlungsforderun-
gen Teilbetrage in Héhe von insgesamt nominal € 61.122.240,00 aus folgenden Darlehensvertra-
gen im nachfolgend genannten Umfang im Wege der Abtretung an die F. Reichelt Aktiengesell-
schaft Ubertragt:

- Teilbetrag i.H.v. € 26.455.000,00 aus dem Darlehensvertrag vom 29./30. Juli 2010 zwischen
der F. Reichelt Aktiengesellschaft als Darlehensnehmerin und der Fedor Holding GmbH als
Darlehensgeberin iber urspriinglich € 26.455.000;

- Teilbetrag i.H.v. € 27.100.000,00 aus dem Darlehensvertrag vom 27. Dezember 2010
zwischen der F. Reichelt Aktiengesellschaft als Darlehensnehmerin und der Fedor Holding
GmbH als Darlehensgeberin tber urspriinglich € 27.100.000;

- Teilbetrag i.H.v. € 7.567.240,00 aus dem Darlehensvertrag vom 27. Dezember 2010
zwischen der F. Reichelt Aktiengesellschaft als Darlehensnehmerin und der Fedor Holding
GmbH als Darlehensgeberin tber urspriinglich € 11.000.000.

Der Nominalbetrag der einzubringenden Teildarlehensriickzahlungsforderungen in Héhe von
insgesamt € 61.122.240,00 wird vollstdndig auf die Einlageverpflichtung angerechnet, da der
Wert der Sacheinlagen den Nominalbetrag erreicht.

Die Bérsenzulassung der aufgrund der Sachkapitalerhdhung neu entstehenden Aktien wird vom
Vorstand unverziiglich beantragt werden.

Der Beschluss zu diesem Tagesordnungspunkt 5 wird unter der Bedingung gefasst, dass auch
die unter Tagesordnungspunkt 6 zur Abstimmung gestellte Kapitalerhdhung gegen Bareinlagen
beschlossen wird.

Der Vorstand wird ermachtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der
Kapitalerhéhung und ihrer Durchfiihrung festzusetzen. Die Kosten der Kapitalerh6hung und ihrer
Durchfiihrung tragt die Gesellschaft.

§ 4 Absatz 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

,Das Grundkapital betragt Euro 27.275.175,00 (in Worten: Euro Siebenundzwanzigmillionen
zweihundertfinfundsiebzigtausend einhundertfiinfundsiebzig) und ist eingeteilt in 791.007
Stammaktien zu je Euro 25,00 und in 300.000 Vorzugsaktien ohne Stimmrecht zu je Euro 25,00.
Die Stamm- und Vorzugsaktien lauten auf den Inhaber.*

Der Vorstand und die Vorsitzende des Aufsichtsrates werden angewiesen,

= den Beschluss lber die Kapitalerhdhung gegen Sacheinlagen nur gemeinsam mit dem
zu Tagesordnungspunkt 6 zu fassenden Beschluss Uber die Kapitalerhbhung gegen
Bareinlagen und nur mit der MalRgabe zur Eintragung in das Handelsregister anzumel-
den, dass der eine Beschluss nicht ohne den anderen eingetragen werden soll,

= die Durchfiihrung der Kapitalerhdhung gegen Sacheinlagen nur gemeinsam mit der
Durchfliihrung der zu Tagesordnungspunkt 6 zu beschlieBenden Kapitalerh6hung ge-
gen Bareinlagen und nur mit der MalRgabe zur Eintragung in das Handelsregister an-
zumelden, dass die Durchfihrung der einen nicht ohne die Durchfiihrung der anderen
eingetragen werden soll.
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Der Vorstand hat der Hauptversammlung vorsorglich gemaf § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen schrift-
lichen Bericht Uber den Grund fiir den teilweisen Bezugsrechtsausschluss zuganglich gemacht. Der
Bericht wird am Ende dieser Einladungsbekanntmachung bekannt gemacht und ist auf der Internetseite
der Gesellschaft unter www.f-reichelt-ag.de zuganglich. Der Bericht liegt von der Einberufung der
Hauptversammlung an auch in den Geschaftsraumen der F. Reichelt Aktiengesellschaft, Rahlau
88-90, 22045 Hamburg, und wahrend der gesamten Hauptversammlung zur Einsichthahme durch die
Aktionare aus. Auf Verlangen wird jedem Aktiondr unverzuglich und kostenlos eine Abschrift des
Berichts ibersandt. In der Hauptversammlung wird der Vorstand weitere Einzelheiten zum vorgeschla-
genen Kapitalerhbhungsbeschluss vortragen.

6. Beschlussfassung iiber die Erh6hung des Grundkapitals der Gesellschaft durch Bareinlage
unter Ausschluss des Bezugsrechts bestimmter Aktiondre und Uber die Anpassung der
Satzung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

a) Das gemafl dem Beschlussvorschlag unter Tagesordnungspunkt 5 auf € 27.275.175,00 zu erho-
hende Grundkapital der Gesellschaft wird gegen Bareinlagen von € 27.275.175,00 um weitere bis
zu € 849.800,00 durch Ausgabe von bis zu 33.992 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien
im Nennbetrag zu je € 25,00 auf bis zu € 28.124.975,00 erhdht. Die neuen Aktien sind ab dem
1. Januar 2011 gewinnberechtigt.

Der Ausgabebetrag der neuen Aktien, der dem Bezugspreis entspricht, betragt € 320,00 je Aktie.

Das Bezugsrecht wird den Stamm- und Vorzugsaktionaren — mit Ausnahme der Fedor Holding
GmbH, deren Bezugsrecht ausgeschlossen ist — in der Weise eingerdumt, dass die bis zu 33.992
neuen Aktien von der Landesbank Hessen-Thiringen Girozentrale mit der Verpflichtung tber-
nommen werden, sie den Stamm- und Vorzugsaktionaren — mit Ausnahme der Fedor Holding
GmbH — im Bezugsverhaltnis 4:1 zum Bezugspreis, der dem Ausgabebetrag entspricht, zum Be-
zug anzubieten und die Aktien entsprechend der Auslibung der Bezugsrechte zu zeichnen. Die
zum Bezug zugelassenen Aktionare der Gesellschaft kdnnen also auf vier alte Stamm- und/oder
Vorzugsaktien je eine neue Stammaktie beziehen. Um ein glattes Bezugsverhaltnis darzustellen,
hat ein Aktionar der Gesellschaft auf die aus drei Aktien resultierenden Bezugsrechte verzichtet.

Die Bezugsfrist betragt mindestens zwei Wochen ab Bekanntmachung des Bezugsangebots und
darf nicht Gber den 9. Dezember 2011 hinausgehen. Die Bezugsrechte auf die gegen Bareinlage
auszugebenden neuen Aktien sind Ubertragbar, ein borsenmafiger Bezugsrechtshandel wird or-
ganisiert. Die Borsenzulassung der aufgrund der Barkapitalerh6hung neu entstehenden Aktien
wird vom Vorstand unverziglich beantragt werden.

Der Beschluss zu diesem Tagesordnungspunkt 6 wird unter der Bedingung gefasst, dass auch die
unter Tagesordnungspunkt 5 zur Abstimmung gestellte Kapitalerhbhung gegen Sacheinlagen be-
schlossen wird.

b) Der Vorstand wird ermachtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der
Kapitalerhdhung und ihrer Durchfiihrung festzusetzen. Dazu gehoért auch die Festlegung der Be-
dingungen, wie die wahrend der Bezugsfrist von den Aktionaren nicht ausgetibten Bezugsrechte
verwertet werden, jedoch spatestens bis zum 9. Dezember 2011.

c) Der Beschluss lber die Erhdhung des Grundkapitals wird ungltig, wenn nicht bis zum Ablauf des
9. Dezember 2011 neue Aktien gezeichnet sind.

d) Der Aufsichtsrat wird ermachtigt, die Angaben zum Grundkapital und zur Zahl der Aktien in § 4
Abs. 1 der Satzung entsprechend der Durchfiihrung der Kapitalerhéhung anzupassen.

e) Der Vorstand und die Vorsitzende des Aufsichtsrates werden angewiesen,

= den Beschluss Uber die Kapitalerhdhung gegen Bareinlagen nur gemeinsam mit dem zu
Tagesordnungspunkt 5 gefassten Beschluss Uber die Kapitalerh6hung gegen Sacheinlagen
und nur mit der MaRgabe zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden, dass der eine
Beschluss nicht ohne den anderen eingetragen werden soll,
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= die Durchfiihrung der Kapitalerhéhung gegen Bareinlagen nur gemeinsam mit der Durchfih-
rung der zu Tagesordnungspunkt 5 beschlossenen Kapitalerh6hung gegen Sacheinlagen und
nur mit der MaRRgabe zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden, dass die Durchfiih-
rung der einen nicht ohne die Durchfiihrung der anderen eingetragen werden soll.

Der Vorstand hat der Hauptversammlung vorsorglich gemaR § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen schriftli-
chen Bericht Gber den Grund fir den teilweisen Bezugsrechtsausschluss zuganglich gemacht. Der Be-
richt wird am Ende dieser Einladungsbekanntmachung bekannt gemacht und ist auf der Internetseite
der Gesellschaft unter www.f-reichelt-ag.de zuganglich. Der Bericht liegt von der Einberufung der
Hauptversammlung an auch in den Geschéaftsrdumen der Gesellschaft, Rahlau 88-90, 22045 Hamburg,
und wahrend der gesamten Hauptversammlung zur Einsichtnahme durch die Aktionare aus. Auf Ver-
langen wird jedem Aktionar unverziglich und kostenlos eine Abschrift des Berichts tUbersandt. In der
Hauptversammlung wird der Vorstand weitere Einzelheiten zum vorgeschlagenen Kapitalerh6hungsbe-
schluss vortragen.

Voraussetzungen fiir die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausiibung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Austibung des Stimmrechts sind nach § 15 Abs. 2 der
Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionare berechtigt, die sich zur Hauptversammlung angemeldet
und der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben. Zum Nachweis gentigt eine in Textform er-
stellte Bescheinigung des depotfiihrenden Instituts. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 20. Mai
2011, 0.00 Uhr (Nachweisstichtag) zu beziehen. Der Nachweis und die Anmeldung missen der Gesell-
schaft spatestens bis zum Ablauf des 3. Juni 2011, 24.00 Uhr, unter der folgenden Adresse zugehen:

F. Reichelt AG
c/o Deutsche Bank AG
Securities Production
- General Meetings -
Postfach 20 01 07, 60605 Frankfurt am Main
Telefax: (069) 12012 86045
WP.HV@Xchanging.com

Im Verhaltnis zur Gesellschaft gilt fiir die Teilnahme an der Versammlung oder die Ausliibung des Stimm-
rechts als Aktionar nur, wer den Nachweis erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme an der Versamm-
lung und der Umfang des Stimmrechts richten sich - neben der Notwendigkeit zur Anmeldung - ausschliefl3-
lich nach dem im Nachweis enthaltenen Anteilsbesitz des Aktionars zum Nachweisstichtag. Mit dem Nach-
weisstichtag ist keine Sperre fir die Verauflerung von Aktien verbunden. Auch im Fall der
vollstandigen oder teilweisen VerauRerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist fur die Teil-
nahme und den Umfang des Stimmrechts ausschlief3lich der Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag maf3geb-
lich. Personen, die zum Nachweisstichtag keine Aktien besitzen und erst danach Aktionar werden, sind an
der Versammlung weder teilnahme- noch stimmberechtigt. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung fiir
die Dividendenberechtigung.

Die Aktionare kénnen fiir die Anmeldung die ihnen Uber ihr depotfihrendes Institut zugesandten Formulare
zur Eintrittskartenbestellung ausfiillen und an ihr depotfiihrendes Institut zurlicksenden. Das depotfiihrende
Institut wird daraufhin die Anmeldung unter gleichzeitiger Ubersendung des Nachweises des Anteilsbesitzes
an die oben aufgefiihrte Adresse vornehmen.

Verfahren fiir die Stimmabgabe durch Bevollméachtigte

Die Aktionare kénnen ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch Bevollmachtigte, z.B. die de-
potflihrende Bank, eine Aktionarsvereinigung oder andere Personen ihrer Wahl ausiiben lassen. Auch
dann sind eine fristgemale Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich. Bevollméachtigt
der Aktionar mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zuriickweisen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmachtigung gegenuiber der Gesell-
schaft bedirfen der Textform. Ein Formular fiir die Erteilung einer Vollmacht fir die Hauptversammlung
wird mit den Eintrittskarten Ubersandt und findet sich auch unter der Internetadresse www.f-reichelt-ag.de
unter dem Link ,Hauptversammlung“. Gern Ubermitteln wir auf Verlangen jeder stimmberechtigten Person
in Textform ein Vollmachtsformular.
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Die Bevolimachtigung kann nachgewiesen werden durch Vorweisen der Vollmacht bei der Ein- und Aus-
gangskontrolle am Tag der Hauptversammlung oder durch die vorherige Ubermittlung des Nachweises per
Post, Telefax oder E-Mail an folgende Adresse:

F. Reichelt Aktiengesellschaft
Rahlau 88-90
22045 Hamburg
Telefax: (040) 66 988 406
Email: reichelt-hamburg@t-online.de

Die vorgenannte Adresse kann auch genutzt werden, wenn die Vollmachtserklarung gegentiber der Ge-
sellschaft abgegeben werden soll; ein gesonderter Nachweis Uber die Erteilung der Vollmacht ist in diesem
Fall nicht erforderlich. Auch der Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht kann Uber die vorgenannte Ad-
resse unmittelbar gegenuiber der Gesellschaft erklart werden.

Fur die Bevollmachtigung von Kreditinstituten, Aktionarsvereinigungen oder diesen nach § 135 Abs. 8 und
10 AktG gleichgestellten Personen oder Institutionen gelten die speziellen Bestimmungen in § 135 AktG,
insbesondere beziiglich der Form der Erteilung der Volimacht. Bitte beachten Sie auch die von den Kredit-
instituten, Aktionarsvereinigungen und anderen gleichgestellten Personen und Institutionen insoweit gege-
benenfalls vorgegebenen Regelungen. Die Aktionare werden gebeten, sich in einem solchen Fall rechtzei-
tig mit dem zu Bevolimachtigenden wegen einer von ihm mdoglicherweise geforderten Form der Vollmacht
abzustimmen.

Angaben zu den Rechten der Aktionare nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG
Ergdnzungsantrdage zur Tagesordnung gemaR § 122 Abs. 2 AktG

Aktionare, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag
von € 500.000,00 erreichen, kébnnen gemal § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstande auf die
Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begriindung
oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftich an den Vorstand der F. Reichelt
Aktiengesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft spatestens bis zum Ablauf des 10. Mai 2011,
24.00 Uhr unter nachfolgender Adresse zugegangen sein:

F. Reichelt Aktiengesellschaft
Der Vorstand
Rahlau 88-90
22045 Hamburg

Die betreffenden Aktiondre haben gemafR § 122 Abs. 2, Abs. 1i.V.m. § 142 Abs. 2 Satz 2 AktG nachzu-
weisen, dass sie seit mindestens drei Monaten vor dem Tag der Hauptversammlung, also seit dem
10. Marz 2011, 0.00 Uhr, Inhaber der erforderlichen Zahl an Aktien sind.

Bekannt zu machende Ergdnzungen der Tagesordnung werden - soweit sie nicht bereits mit der Einberu-
fung bekanntgemacht wurden - unverziglich nach Zugang des Verlangens im elektronischen Bundesan-
zeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Veréffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegan-
gen werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europaischen Union verbreiten. Sie werden
auRBerdem unter der Internetadresse www.f-reichelt-ag.de unter dem Link ,Hauptversammlung“ zuganglich
gemacht.

Gegenantrage und Wahlvorschlage gemaR § 126 Abs. 1, § 127 AktG

Aktiondre konnen der Gesellschaft Gegenantrage gegen Vorschlage von Vorstand und/oder Aufsichtsrat
zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie Wahlvorschlage ubersenden. Zuganglich zu machende
Gegenantrdge (nebst Begriindung) und Wahlvorschlage sind schriftlich, per Telefax oder Email aus-
schlief3lich an folgende Adresse zu richten:

F. Reichelt Aktiengesellschaft
Der Vorstand
Rahlau 88-90
22045 Hamburg
Telefax: (040) 66 988 406
Email: reichelt-hamburg@t-online.de.

F. Reichelt Aktiengesellschaft
Rahlau 88-90, 22045 Hamburg
Telefon: (040) 66 988 411
Telefax: (040) 66 988 406
www.f-reichelt-ag.de
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Anderweitig adressierte Gegenantrage und Wahlvorschlage kénnen nicht beriicksichtigt werden. Zugang-
lich zu machende Gegenantrage miissen begriindet werden, fiir Wahlvorschlage gilt das nicht.

Wir werden bis spatestens zum 26. Mai 2011, 24.00 Uhr, eingehende, zuganglich zu machende Gegenan-
trage und Wahlvorschlage von Aktiondren einschlieRlich des Namens des Aktionars, einer Begriindung
und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unter der Internet-Adresse www.f-reichelt-ag.de unter
dem Link ,Hauptversammlung“ zuganglich machen.

Die Gesellschaft braucht einen Gegenantrag und dessen Begriindung bzw. einen Wahlvorschlag nicht zu-
ganglich zu machen, wenn einer der Ausschlusstatbestande nach § 126 Abs. 2 AktG vorliegt, etwa weil der
Wahlvorschlag oder Gegenantrag zu einem gesetzwidrigen oder satzungswidrigen Beschluss der Haupt-
versammlung fihren wiirde. Die Begriindung eines Gegenantrages braucht nicht zuganglich gemacht zu
werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen betragt. Zusatzlich zu den in § 126 Abs. 2 AktG ge-
nannten Griinden braucht ein Wahlvorschlag auch dann nicht zuganglich gemacht zu werden, wenn er
nicht Namen, ausgetbten Beruf und Wohnort des Kandidaten enthalt. Vorschlage zur Wahl von Aufsichts-
ratsmitgliedern missen auch dann nicht zuganglich gemacht werden, wenn ihnen keine Angaben zu Mit-
gliedschaften des vorgeschlagenen Kandidaten in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsraten im Sin-
ne von § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG beigefligt sind.

Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionar oder Aktionarsvertreter vom Vorstand Auskunft ber Ange-
legenheiten der Gesellschaft verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemaRen Beurteilung eines Gegen-
stands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Pflicht zur Auskunft erstreckt sich auch auf die rechtlichen
und geschéftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie die Lage
des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Auskunftsverlangen sind in
der Hauptversammlung grundsatzlich mindlich im Rahmen der Aussprache zu stellen. Der Vorstand darf
die Auskunft unter den in § 131 Abs. 3 AktG genannten Griinden verweigern.

Weitere Erlauterungen zu den Rechten der Aktionare

Weitere Erlauterungen zu den Rechten der Aktionare nach § 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG
finden sich unter der Internet-Adresse www.f-reichelt-ag.de unter dem Link ,Hauptversammlung®.

Informationen und Unterlagen zur Hauptversammlung

Die Informationen nach § 124a AktG sind von der Einberufung der Hauptversammlung an im Internet unter
www.f-reichelt-ag.de unter dem Link ,Hauptversammlung® zuganglich. Die der Hauptversammlung zugang-
lich zu machenden Unterlagen liegen zudem ab Einberufung der Hauptversammlung in den Geschéaftsrau-
men der F. Reichelt Aktiengesellschaft, Rahlau 88-90, 22045 Hamburg, zur Einsicht aus und werden au-
Berdem wahrend der Hauptversammlung zuganglich gemacht. Auf Verlangen wird jedem Aktionar unver-
ziiglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen Ubersandt.

Versand der Mitteilungen nach §§ 128 Abs. 1, 125 Abs. 1 und § 125 Abs. 2 AktG

Nach § 14 Abs. 3 der Satzung der F. Reichelt Aktiengesellschaft ist der Anspruch des Aktionars nach § 128
Abs. 1 Satz 1 AktG auf Ubermittlung der Mitteilung nach § 125 Abs. 1 AktG auf den Weg elektronischer
Kommunikation beschrankt. Gleiches gilt, soweit die Voraussetzungen des § 30b Abs. 3 Nr. 1 lit. d) WpHG
erfiillt sind, fiir die Ubermittlung von Mitteilungen durch die Gesellschaft nach § 125 Abs. 2 AktG. Der Vor-
stand macht jedoch von der in § 14 Abs. 3 Satz 3 der Satzung enthaltenen Ermachtigung Gebrauch und
lasst eine Ubermittlung in Papierform zu. Insbesondere ermachtigt er die Kreditinstitute zur Ubermittlung der
Mitteilungen in Papierform.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung betragt das Grundkapital der Gesellschaft
€ 22.500.000,00 und ist in 600.000 Stammaktien zu je € 25,00 und 300.000 grundsatzlich stimmrechtslose
Vorzugsaktien zu je € 25,00 eingeteilt. Die Aktien lauten auf den Inhaber. Je € 25,00 Nennbetrag der
Stammaktien und gemal § 140 Abs. 2 AktG auch der Vorzugsaktien gewahren eine Stimme. Auf die
Stammaktien entfallen mithin insgesamt 600.000 Stimmrechte, auf die Vorzugsaktien 300.000 Stimm-
rechte. Die Gesellschaft halt keine eigenen Aktien.
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Die Vorzugsaktien gewahren zurzeit gemal § 140 Abs. 2 AktG das volle Stimmrecht, nachdem diese An-
fang 1992 ausgegeben und in den Geschaftsjahren 1992 bis 2004 hierauf keine Dividende gezahlt wurde.
Im Geschéftsjahr 2005 wurde die Nachzahlung der Vorzugsdividende erstmals aufgenommen. Nachdem
die Nachzahlung noch nicht vollstandig erflllt ist, haben die Vorzugsaktionare in der Hauptversammlung
fir das Geschéftsjahr 2010 das volle Stimmrecht.

Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte betrégt somit - unter Einbezug des noch bestehenden Stimm-
rechts fir die Vorzugsaktien - 900.000.

Hamburg, im April 2011

F. Reichelt Aktiengesellschaft
Der Vorstand

Vorsorglicher Bericht des Vorstands nach § 186 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz zum (gekreuzten) Be-
zugsrechtsausschluss

Mit den Beschlussvorschlagen zu den Tagesordnungspunkten 5 und 6 der Hauptversammlungseinladung
soll das Grundkapital der Gesellschaft bei einer Gesamtbetrachtung der Sachkapitalerhéhung (TOP 5) und
der Barkapitalerhdhung (TOP 6) durch Ausgabe von insgesamt bis zu 224.999 Stammaktien von
€ 22.500.000,00 auf bis zu € 28.124.975,00 erhéht werden. Der Vorstand verfolgt hiermit das Ziel, die Ei-
genkapitalquote der Gesellschaft zu verbessern und die mit den Darlehensverbindlichkeiten verbundene
Zins- und Tilgungslast zu reduzieren.

Da bislang nicht héchstrichterlich geklart ist, ob sog. gemischte Sach-/ Barkapitalerhbhungen den Bestim-
mungen des § 186 Abs. 3 Aktiengesetz (AktG) zum Bezugsrechtsausschluss unterfallen, hat sich der Vor-
stand entschlossen, rein vorsorglich sog. ,gekreuzte Bezugsrechtsausschlisse” aufzunehmen und die
Sach- und Barkapitalerhdhung auch aus Griinden der Ubersichtlichkeit in zwei separaten Tagesordnungs-
punkten beschliefen zu lassen. Das der Hauptversammlung unterbreitete Rekapitalisierungskonzept sieht
daher vor, das Grundkapital der Gesellschaft in einem ersten Schritt im Wege einer Sachkapitalerh6hung
(TOP 5) durch Ausgabe von 191.007 neuen Stammaktien um € 4.775.175,00 auf € 27.275.175,00 zu er-
héhen. In einem zweiten Schritt soll das so erhéhte Grundkapital mittels einer Barkapitalerhéhung (TOP 6)
durch Ausgabe von bis zu 33.992 neuen Stammaktien um bis zu € 849.800,00 auf bis zu € 28.124.975,00
erhéht werden. Sach- und Barkapitalerhéhung sind miteinander verknupft. Die Beschliusse zu Sach- und
Barkapitalerh6hung sollen unter der Bedingung gefasst werden, dass auch die jeweils andere Kapitalerho-
hung beschlossen wird. AuRerdem ist wechselseitig vorgesehen, dass der Beschluss uber die Sachkapi-
talerh6hung (TOP 5) nur gemeinsam mit dem Beschluss Uber die Barkapitalerhéhung (TOP 6) und mit der
Mafgabe zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden ist, dass der jeweils eine Beschluss nicht oh-
ne den jeweils anderen eingetragen werden soll. Gleiches gilt fir die Anmeldung der Durchfiihrung der Ka-
pitalerhéhungen. Zur Sachkapitalerhéhung wird nur die Fedor Holding GmbH zugelassen, wahrend bei der
Barkapitalerhéhung lediglich die anderen Aktionare, nicht jedoch die Fedor Holding GmbH, bezugsberech-
tigt sind. Um ein glattes Bezugsverhaltnis darzustellen, hat die Fedor Holding GmbH bei der Sachkapital-
erhdhung auf das aus einer Aktie resultierende Bezugsrecht verzichtet; bei der Barkapitalerh6hung hat ein
weiterer Aktionar der Gesellschaft auf die aus drei Aktien resultierenden Bezugsrechte verzichtet.

Bezugsverhaltnis und Ausgabe- bzw. Bezugspreis der Sachkapitalerhéhung und der Barkapitalerhéhung
wurden jeweils so gewahlt, dass bei einer Gesamtbetrachtung samtliche Aktionare zu einem einheitlichen
Ausgabe- bzw. Bezugspreis von € 320,00 und im gleichen Bezugsverhaltnis von 4:1 neue Stammaktien
beziehen kénnen. Die Beteiligungsquoten der Aktionare, die samtliche Bezugsrechte im Rahmen der Bar-
kapitalerh6hung ausiiben, bleiben also konstant. Da der Vorstand zudem unter Heranziehung eines Sach-
verstandigen die Werthaltigkeit der Sacheinlage gepruft hat, tritt eine ,Verwasserung® nicht ein. Den Inte-
ressen der Ubrigen Aktionare wird darliber hinaus dadurch Rechnung getragen, dass die Einrichtung eines
Bezugsrechtshandels vorgesehen ist, die auch den Aktiondren, die von ihrem Bezugsrecht keinen
Gebrauch machen wollen, ermdglicht, ihre Bezugsrechte zu verkaufen.

Der Vorstand ist vor diesem Hintergrund der Ansicht, dass bei der gebotenen Gesamtbetrachtung der mit-
einander verknipften Sach- und Barkapitalerh6hung kein Bezugsrechtsausschluss im Sinne von § 186
Abs. 3 AktG vorliegt, sondern sich die ,gekreuzten Bezugsrechtsausschlisse” gegenseitig kompensieren.
Wegen der genannten Rechtsunsicherheit erstellt der Vorstand gleichwohl vorsorglich diesen Bericht zum
(gekreuzten) Bezugsrechtsausschluss.
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Der unter Tagesordnungspunkt 5 im Rahmen der Sachkapitalerhéhung vorgeschlagene Bezugs-
rechtsausschluss ist unter Beriicksichtigung der Folgen fiir die ausgeschlossenen Aktiondre durch
sachliche Griinde im Interesse der Gesellschaft gerechtfertigt. Der Bezugsrechtsausschluss dient dem
im Gesellschaftsinteresse liegenden Zweck, die Darlehensverbindlichkeiten und die hiermit verbunde-
ne Zins- und Tilgungslast zu reduzieren und die Eigenkapitalquote der Gesellschaft zu verbessern. Er
ist geeignet, diesen Zweck zu erreichen, und zudem erforderlich und verhaltnismagig.

Der Bezugsrechtsausschluss liegt im Interesse der Gesellschaft. Die Ertrags-, Finanz- und Vermdgens-
lage des F. Reichelt Konzerns hat sich im vergangenen Jahr grundlegend verandert, nachdem die
F. Reichelt Aktiengesellschaft und vier ihrer Tochtergesellschaften — namlich die F. Reichelt Beteili-
gungs GmbH, Hamburg, die F. Reichelt GmbH, Géttingen, die F. Reichelt GmbH, Oldenburg, und die
Efeka Friedrich & Kaufmann GmbH & Co. KG, Hamburg — beschlossen hatten, sich zur Unterstiitzung
des Refinanzierungskonzepts der PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG (,PHOENIX*) und zur Er-
haltung ihrer Beteiligungsquote mit einem Gesamtbetrag von € 102.850.000,00 an einer Erhdhung des
Kommanditkapitals der PHOENIX zu beteiligen. Die Beteiligung an der PHOENIX stellt den wesentli-
chen Vermdgenswert des F. Reichelt Konzerns dar. Die Erhéhung des Kommanditkapitals diente der
Teil-Rickfliihrung der Bankschulden der PHOENIX und war Bedingung der weiteren Finanzierungszu-
sagen der Banken. Die erfolgreiche Refinanzierung der PHOENIX hat dazu geflhrt, dass die Treu-
hand- und Standstillvereinbarungen, deren Partei auch die Gesellschaften des F. Reichelt Konzerns
waren, mit Wirkung zum 29. Juli 2010 aufgehoben werden konnten.

Die Teilnahme der Kommanditisten der F. Reichelt-Gruppe an der Kommanditkapitalerh6hung bei der
PHOENIX war aus Sicht des Vorstands erforderlich, um die Refinanzierung der PHOENIX-Gruppe zu
ermoglichen, damit einen Verkauf im Rahmen des Treuhandverhéltnisses zu vermeiden und dabei
gleichzeitig die Anteilsquote der Unternehmen des F. Reichelt-Konzerns zu erhalten. Damit konnte in
der Phase einer Finanzkrise ein moglicherweise unter dem langfristigen Wert der Beteiligung liegender
Verkauf verhindert werden und der Anteil am Gesamtwert der PHOENIX fir die F. Reichelt Aktienge-
sellschaft und ihre Tochterunternehmen erhalten werden.

Die zur Teilnahme an der Erhdhung des Kommanditkapitals der PHOENIX vom F. Reichelt Konzern
bendtigten Mittel in Héhe von € 102.850.000,00 wurden tber Darlehen der Fedor Holding GmbH, der
Hauptaktionarin der F. Reichelt Aktiengesellschaft, an die F. Reichelt Aktiengesellschaft und vier ihrer
Tochtergesellschaften zur Verfligung gestellt. Die zunachst den jeweiligen Tochtergesellschaften in
diesem Zusammenhang gewahrten Darlehen wurden spater von der F. Reichelt Aktiengesellschaft
abgel6st. Die Darlehensaufnahme flihrte zu einer signifikanten Erhéhung des Fremdkapitals und der
hiermit verbundenen Zinslast, was sich erheblich auf die Ertrags-, Finanz- und Vermdgenslage der
Gesellschaft auswirkt. Zum 31. Dezember 2010 betrugen die langfristigen Verbindlichkeiten des
F. Reichelt Konzerns ca. € 155.900.000,00. Dies entspricht einem Anteil von 56,8% an der Bilanz-
summe. Die Héhe des Fremdkapitalanteils hat sich seit dem nicht wesentlich verandert. Die gegen die
F. Reichelt Aktiengesellschaft gerichteten Rilckzahlungsanspriiche aus Darlehen der Fedor Holding
GmbH, von denen nun ein Teilbetrag aus der Finanzierung der Erh6hung des Kommanditkapitals der
PHOENIX in Héhe von insgesamt nominal € 61.122.240,00 im Wege der Sacheinlage eingebracht
werden soll, belaufen sich zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung noch auf insgesamt
nominal ca. € 80.000.000,00.

Um die mit der Zinslast und der Finanzierungsstruktur verbundenen Risiken fiir die Gesellschaft zu
reduzieren, liegt die vorgeschlagene Sachkapitalerh6hung mit Bezugsrechtsausschluss im Interesse
des Unternehmens. Der Bezugsrechtsausschluss ermdglicht es der Hauptaktionarin, die Kapitalerhé-
hung zu unterstiitzen und ihre gegen die Gesellschaft gerichtete Darlehensforderung teilweise einzu-
bringen, was flr die nachhaltige Verbesserung der Finanzierungsstruktur von wesentlicher Bedeutung
ist.

Der Bezugsrechtsausschluss im Rahmen der Sachkapitalerhdhung ist geeignet, die aus der Finanzie-
rungsstruktur resultierenden Risiken des Unternehmens nachhaltig und in hinreichendem Ausmaf} zu
reduzieren. Die Zulassung der Fedor Holding GmbH zur Einbringung gegen die Gesellschaft gerichte-
ter Darlehensriickzahlungsforderungen in Héhe von € 61.122.240,00 flihrt zu einer erheblichen Redu-
zierung des Fremdkapitals und der hiermit verbundenen Zins- und Tilgungslast. Die Ertrags-, Finanz-
und Vermogenslage des F. Reichelt Konzerns wird durch die vorgeschlagene Sachkapitalerhéhung
signifikant verbessert. Zukunftige positive Ergebnisse des F. Reichelt Konzern hdngen zwar auch da-
von ab, dass die PHOENIX Ausschittungen zur Verzinsung der Erganzungseinlagen und zur Abde-
ckung der Steuerlasten der Kommanditisten erbringen wird. Nach den Planungen der PHOENIX kann
jedoch zumindest ab dem Jahr 2012 mit entsprechenden Zahlungen gerechnet werden.
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Der Bezugsrechtsausschluss ist auch erforderlich. Bei Sachkapitalerhéhungen ist das Bezugsrecht
zwangslaufig auf denjenigen zu beschranken, der die Sacheinlage erbringen kann, hier also die Fedor
Holding GmbH als Inhaberin der einzubringenden Darlehensforderungen. Geeignete Finanzierungsal-
ternativen existieren nicht. Insbesondere lieRe sich die beabsichtigte Reduzierung der Darlehensforde-
rungen der Hauptaktionarin nicht im Wege einer reinen Barkapitalerhéhung ohne Bezugsrechtsaus-
schluss erreichen. Da die Kapitalerh6hung zur Ruckfihrung der Darlehensverbindlichkeiten gegeniber
der Hauptaktionarin durchgefihrt werden soll und infolgedessen bezlglich etwaiger Bareinlagen der
Hauptaktionarin die Regelungen zur verdeckten Sacheinlage zu bertcksichtigten waren, dirfte sich die
Hauptaktionarin nicht an einer Barkapitalerhdhung beteiligen. Auf die Unterstliitzung der Hauptaktiona-
rin ist die Gesellschaft indes schon aufgrund des bendtigten Emissionserldéses angewiesen. Eine Fi-
nanzierung uber Darlehen von Kreditinstituten ist angesichts des Finanzierungsvolumens und der ho-
hen Fremdkapitalquote in dem bendtigten Umfang derzeit nicht mdglich.

Nach Ansicht des Vorstands wahrt der vorgeschlagene Bezugsrechtsausschluss schlieRlich auch die
VerhaltnismaRigkeit. Wegen der hohen Fremdkapitalquote und der hiermit verbundenen Risiken ist ei-
ne erfolgreiche Rekapitalisierung fir die Gesellschaft von wesentlicher Bedeutung. Bereits dies spricht
fur die VerhaltnismaRigkeit des Bezugsrechtsausschlusses. Jedenfalls ist die VerhaltnismaRigkeit aber
deshalb gewahrt, weil die Sachkapitalerhohung mit einer Barkapitalerh6hung kombiniert werden soll,
bei der das Bezugsrecht der Hauptaktionarin ausgeschlossen wird. Durch die Kombination der Sach-
kapitalerh6hung mit einer Barkapitalerh6hung wird es den anderen Aktionaren ermdglicht, ihre Beteili-
gungsquote zu erhalten. Eine ,Verwasserung® tritt nicht ein, da Bezugsverhaltnis und Ausgabebetrag
bzw. Bezugspreis einheitlich bestimmt wurden und der Vorstand sich davon uUberzeugt hat, dass die als
Sacheinlage einzubringenden Darlehensriickzahlungsanspriiche in Hohe des Gesamtausgabebetrages
werthaltig sind. Darliber hinaus wurde auch der Ausgabebetrag angemessen bestimmt. Bei einer Kom-
bination von Sach- und Barkapitalerhéhung ist im Ubrigen aus den genannten Griinden kein Bezugs-
rechtsausschluss im Sinne von § 186 Abs. 3 AktG gegeben, so dass die Hauptversammlung bei der
Bestimmung des Ausgabebetrages innerhalb der allgemeinen Grenzen grundsatzlich frei ist.

Der Vorstand hat den Wert der einzubringenden Darlehensriickzahlungsforderungen, die infolge der
Abtretung an die Gesellschaft in Hohe des einzubringenden Teilbetrages durch Konfusion erléschen,
sorgfaltig geprift und im Rahmen dessen auch die Unterstiitzung eines Sachverstandigen in Anspruch
genommen. Der Vorstand hat anhand einer Analyse zukiinftiger Uberschiisse eine Kapitaldienst-
prifung durchgefiihrt. Darliber hinaus wurde geprift, in welchem Umfang eine Verwertung von
Sicherheiten maéglich ist. Nach dem Ergebnis seiner Priifungen ist der Vorstand der Ansicht, dass der
Wert der einzubringenden Darlehensriickzahlungsforderungen im Nominalbetrag von insgesamt
€ 61.122.240,00 den Gesamtausgabebetrag der Sachkapitalerhéhung in Hohe von € 61.122.240,00 er-
reicht.

Der Vorstand hat sich entschieden, von der zur Vereinfachung der Sachkapitalerhdhung kurzlich ge-
schaffenen Mdéglichkeit des § 183a AktG Gebrauch zu machen. Die Werthaltigkeit der einzubringenden
Darlehensriickzahlungsforderungen wird vor Eintragung der Sachkapitalerhéhung in das Handelsregis-
ter auf Veranlassung der Gesellschaft von der Albis Revision GmbH, Wirtschaftsprifungsgesellschaft,
Hamburg, Uberprift. Eine Eintragung in das Handelsregister wird das Registergericht aufgrund der ak-
tienrechtlichen Bestimmungen nur dann vornehmen, wenn das Bewertungsgutachten dieses unabhén-
gigen Prifers bestatigt, dass der Gesamtausgabebetrag der jungen Aktien aus der Sachkapitalerho-
hung vollstéandig durch die einzubringenden Darlehensriickzahlungsforderungen gedeckt ist.

Der Ausgabebetrag der neuen Aktien aus der Sachkapitalerh6hung ist nach Ansicht des Vorstands an-
gemessen. Der Vorstand hat den Wert der Gesellschaft unter Heranziehung eines Sachverstandigen
ermittelt und den Ausgabebetrag ausgehend von diesem Wert bestimmt. Der Wert der Gesellschaft
wurde auf Basis des Konzerneigenkapitals unter Beriicksichtigung der in den bilanzierten Vermdégens-
werten enthaltenen stillen Reserven ermittelt. Dabei wurde insbesondere auch der Wert der Beteiligung
an der PHOENIX bertcksichtigt. Die Ermittlung der Verkehrswerte der Vermdgensgegenstande wurde
nach anerkannten Bewertungsmethoden unter Zugrundelegung aller dem Vorstand verfiigbaren Infor-
mationen vorgenommen. Dass der Borsenkurs der Aktien der Gesellschaft oberhalb des Ausgabebe-
trages notiert, steht dessen Angemessenheit nicht entgegen. Der Borsenkurs lasst wegen der beste-
henden Marktenge keinen Rickschluss auf den wahren Wert der Aktien zu. An der Boérse Hamburg,
bei der die Aktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt zugelassen sind, sowie im Ubrigen
auch im Freiverkehr der Bérse Stuttgart waren lediglich Anfang des Monats Januar 2011 sehr verein-
zelte Umsétze zu verzeichnen; in der Folgezeit fand tberhaupt kein Handel statt. Nach der Rechtspre-
chung ist fir die Bestimmung des Wertes grundsatzlich der volumengewichtete Durchschnittskurs in-
nerhalb eines Referenzzeitraums von drei Monaten heranzuziehen. Dieses gilt jedoch nicht in dem hier
vorliegenden Fall einer Marktenge.
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In diesem Fall 1asst der Borsenkurs keinen Rickschluss auf den wahren Wert der Aktie zu. Im Interes-
se samtlicher Aktionare ist es deshalb geboten, fir die Bestimmung des Ausgabebetrages den Borsen-
kurs nicht heranzuziehen. Wie bereits unter Ziffer |. 4. ausgefiihrt, ist der Vorstand im Ubrigen der An-
sicht, dass die Hauptversammlung bei der Bestimmung des Ausgabebetrages im Grundsatz frei ist, da
aufgrund der Kombination von Sach- und Barkapitalerhdhung kein Bezugsrechtsausschluss im Sinne
von § 186 Abs. 3 AktG vorliegt.

Der unter Tagesordnungspunkt 6 im Rahmen der Barkapitalerhéhung vorgeschlagene Bezugs-
rechtsausschluss ist ebenfalls durch sachliche Griinde im Interesse der Gesellschaft gerechtfertigt.

Mit der Barkapitalerhéhung wird in erster Linie das Ziel verfolgt, den im Rahmen der Sachkapitalerh6-
hung zwingend vom Bezugsrecht auszuschlieRenden Aktionaren zu ermdglichen, ihre Beteiligungsquo-
te zu erhalten. Durch die Vermeidung einer ,Verwasserung“ wird die Rechtssicherheit der Transaktion
erhoht. Der Bezugsrechtsausschluss liegt daher im Interesse der Gesellschaft und ist hierfiir auch ge-
eignet, erforderlich und verhaltnismafig, zumal die aus der Barkapitalerhdhung resultierenden Mittel
ebenfalls zur Ruckfihrung der Darlehensverbindlichkeiten genutzt werden sollen. Wie voranstehend
unter Ziffer I. 4. ausgefiihrt, tritt eine ,Verwasserung“ nicht ein, da Bezugsverhaltnis und Ausgabebe-
trag bzw. Bezugspreis von Sach- und Barkapitalerhdhung einheitlich bestimmt wurden und der Vor-
stand sich davon Uberzeug hat, dass die als Sacheinlage einzubringenden Darlehensriickzahlungsan-
spriiche in Hohe des Gesamtausgabebetrages der Sachkapitalerhdhung werthaltig sind.

Der dem Bezugspreis entsprechende Ausgabebetrag von € 320,00 ist nach Ansicht des Vorstands an-
gemessen. Der Bdrsenkurs kann insoweit nicht herangezogen werden, da er den wahren Wert der Ak-
tie wegen der Marktenge nicht zutreffend widerspiegelt. Zur ndheren Erlduterung der Angemessenheit
und deren Relevanz bei der Bestimmung des Ausgabebetrages kann auf die Ausfihrungen unter Ziffer
I. 6. verwiesen werden.

Hamburg, im April 2011

F. Reichelt Aktiengesellschaft
Der Vorstand

F. Reichelt Aktiengesellschaft
Rahlau 88-90, 22045 Hamburg
Telefon: (040) 66 988 411
Telefax: (040) 66 988 406
www.f-reichelt-ag.de
11



12

F. Reichelt Aktiengesellschaft
Rahlau 88-90, 22045 Hamburg
Telefon: (040) 66 988 411
Telefax: (040) 66 988 406
www.f-reichelt-ag.de



	  
	Hamburg 
	ISIN:  
	DE0007075038 und DE0007075004 
	Einladung zur Hauptversammlung  
	 
	Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG 
	 
	Ergänzungsanträge zur Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG 
	 
	Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von € 500.000,00 erreichen, können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die  Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der F. Reichelt  Aktiengesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 10. Mai 2011, 24.00 Uhr unter nachfolgender Adresse zugegangen sein: 
	 
	 
	Die betreffenden Aktionäre haben gemäß § 122 Abs. 2, Abs. 1 i.V.m. § 142 Abs. 2 Satz 2 AktG nachzuweisen, dass sie seit mindestens drei Monaten vor dem Tag der Hauptversammlung, also seit dem 10. März 2011, 0.00 Uhr, Inhaber der erforderlichen Zahl an Aktien sind. 
	Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden - soweit sie nicht bereits mit der Einberufung bekanntgemacht wurden - unverzüglich nach Zugang des Verlangens im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem unter der Internetadresse www.f-reichelt-ag.de unter dem Link „Hauptversammlung“ zugänglich gemacht. 
	 
	Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß § 126 Abs. 1, § 127 AktG 

	F. Reichelt Aktiengesellschaft 
	Der Vorstand 
	F. Reichelt Aktiengesellschaft 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


